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Renaissance der Direktzusage durch das BilMoG? 

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) sind umfangreiche Änderungen in der handelsbilanziellen Rechnungslegung der betrieblichen Altersversorgung geplant, die sich positiv auf den Durchführungsweg Direktzusage auswirken könnten. 

 Wie bereits im Januar an dieser Stelle berichtet, sind Änderungen im Bereich der handelsbilanziellen Rechnungslegung geplant. Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bezweckt im Bereich der betrieblichen Altersversorgung eine realitätsnähere Bewertung von Pensionsverbindlichkeiten, was im Wesentlichen mit einer Annäherung an die internationale Rechnungslegung der International Financial Reporting Standards (IFRS) einhergeht. 

Der derzeitige Entwurf sieht vor, dass die nicht-versicherungsförmigen Durchführungswege (Unterstützungskasse und Direktzusage) künftig in der Handelsbilanz gleich behandelt werden. Es werden somit bei beiden Durchführungswegen Pensionsverbindlichkeiten ausgewiesen. Allerdings soll in Zukunft nicht nur die Verbindlichkeit, sondern auch die Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung gesehen werden. So ist eine Saldierung der Pensionsverbindlichkeit und der hierfür reservierten Vermögen vorgesehen, eine kongruent rückgedeckte Pensionszusage stellt sich also künftig bilanziell anders und gemeinhin – d.h. vor dem Hintergrund von Basel II und der in diesem Zusammenhang im allgemeinen restriktiven Kreditvergabe der Banken - wesentlich „besser“ dar als eine nicht rückgedeckte, da nur das Delta zwischen Pensionsrückstellungen und hierfür reserviertem Vermögen bilanziell ausgewiesen wird. Entsprechend verhält es sich bei der Unterstützungskasse. Das bedeutet, dass auch hier die Pensionsverbindlichkeit mit dem in der Unterstützungskasse reservierten Vermögen saldiert wird. 

Wenn der Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in diesem Punkt so verabschiedet wird, ist zu erwarten, dass der Durchführungsweg Direktzusage wieder öfter von Unternehmen gewählt wird als in den letzten Jahren, die im Zeichen von „Basel II“ standen. Denn nun gewinnen die Vorteile der Pensionszusage, etwa die hohe Flexibilität, wie sie z.B. durch die Möglichkeit von Einmaleinlagen in die Rückdeckung zum Ausdruck kommt, an Gewicht.

